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ED ITOR IAL  

Der öffentliche Verkehr im Kanton St.Gallen verbindet Regionen untereinander und den Kanton mit anderen
Kantonen und dem Ausland. In unserem Auftrag erbringen Bahn-, Autobus-, Bergbahn- und Schifffahrts-
unternehmen vielfältige Transportleistungen. Diese volkswirtschaftlich bedeutsamen Leistungen werden
mit Einnahmen aus dem Billettverkauf, aber auch mit öffentlichen Geldern finanziert. Es ist uns ein grosses
Anliegen, unseren Bürgerinnen und Bürgern ein hochwertiges Angebot an öffentlichen Verkehrsleistungen
zu vertretbaren Kosten zu ermöglichen.

So vielfältig der Kanton, so vielfältig das Angebot. In der vorliegenden Infobroschüre erhalten Sie erstmals
umfassend und kompakt Auskunft über die Entwicklung von Angebot, Nachfrage und Kosten des öffent-
lichen Verkehrs im Kanton St.Gallen. Dank guter Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton, Gemeinden und
den beteiligten Unternehmen ist es gelungen, den öffentlichen Verkehr in den letzten Jahren kontinuierlich
auszubauen. Die positive Entwicklung der Nachfrage zeigt, dass Verbesserungen genutzt werden. Die Effi-
zienz wurde stetig verbessert und die Steuerung des Angebotes über Kosten- und Qualitätsvorgaben wird
in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Sie wird vielfach überhaupt erst die Voraussetzung schaffen,
in den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs investieren zu können.

Ob es um Bahn und Bus in Agglomerationen, schnelle Städteverbindungen oder um die Erschliessung von
ländlichen Gemeinden geht: Es braucht immer einen öffentlichen Auftrag und einen breiten Konsens,
dass öffentliche Gelder zielgerichtet eingesetzt werden können. Es ist unser ständiges Bestreben, diesen
Auftrag vorausschauend mit Sorgfalt und Umsicht zu erfüllen.

Dr. Josef Keller, Regierungsrat
Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements
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«Das Angebot wächst»

ANGEBOT

Verkehrsmittel, Betriebslänge, Haltestellen gemäss Fahrplan 2005

Verkehrsmittel Regionalverkehr Betriebslänge* in km Anzahl Haltestellen

Bahnen 705 93

Autobusse** 1157 1215

Bergbahnen/Schiffe 9 6

Total abgeltungsberechtigte öV-Linien*** 1871 1314

* Die Summe der Betriebslänge der einzelnen öV-Linien bezieht sich nur auf den Abschnitt im Kanton St.Gallen.

** Agglomerations- und Regionalverkehr, Ortsverkehr mit regionaler Bedeutung, Bahnersatzfahrten

*** Abgeltungsberechtigte öV-Linien sind Linien, deren ungedeckte Kosten von der öffentlichen Hand übernommen werden.

Auf dem Gebiet des Kantons St.Gallen ist das Netz der abgeltungsberechtigten Linien des öffentlichen
Regionalverkehrs 1871 km lang und bedient 1314 Haltestellen. Nicht abgeltungsberechtigt sind der Fernver-
kehr, Linien des Ortsverkehrs ohne regionale Bedeutung sowie das touristische Angebot von Bergbahnen
und Schiffen. 
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Entwicklung Kilometerleistung 2002 – 2006

Kilometerleistung* 2002 2003 2004 2005** 2006**

Total abgeltungsberechtigtes
Angebot (in Mio.) 17,36 17,80 18,27 18,46 19,37

Veränderungen gegenüber Vorjahr +2,5% +2,6% +1,0% +4,9%

Index (Jahr 2002 = 100%) 102,5 105,2 106,3 111,6

* Bestellte Kurskilometer auf dem Gebiet des Kantons St.Gallen, ohne Fernverkehr

** Planwerte der Transportunternehmen

Angaben in Mio. Kurskilometern

Die erbrachte Kilometerleistung hat sich seit 2002 kontinuierlich erhöht. Im regionalen Bahnverkehr wurde
die S-Bahn St.Gallen bereits 2000 eingeführt. Seither sind kleinere Angebotsausbauten vorgenommen
worden. Punktuelle Verbesserungen wie Verdichtungen und bessere Abendangebote standen dabei im
Vordergrund. 

Bei den Busangeboten wurden von 2002 bis 2005 unter anderem folgende Angebots-

verbesserungen verwirklicht:

Neue Linien und Konzepte: Randstundenangebote:
· Erschliessung Einkaufszentrum Riet in Mels · Uznach
· Erschliessung Industrie Neuhaus in Eschenbach · Rapperswil –St.Gallenkappel
· Linienverlängerung Gossau–Bruggen · Herisau–Neckertal

bis St.Gallen Hauptbahnhof · St.Gallen–Appenzeller Hinterland
· Lenggisbus im Raum Rapperswil-Jona · Wil –Uzwil
· Linie Walenstadt–Flums
· Erweiterung Stadtbus Wil



«Die Nachfrage steigt»

NACHFRAGE

Entwicklung der beförderten Fahrgäste nach Verkehrsmitteln 2002–2006

Beförderte Fahrgäste* 2002 2003 2004 2005** 2006**

Total Anzahl Fahrgäste (in Mio.) 51,70 53,43 54,15 54,54 55,70

Veränderungen gegenüber Vorjahr +3,3% +1,3% +0,7% +2,1%

Index (Jahr 2002 = 100%) 103,3 104,7 105,5 107,7

* Beförderte Fahrgäste auf dem Gebiet des Kantons St.Gallen, ohne Fernverkehr

** Planwerte der Transportunternehmen
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Die abgeltungsberechtigten öffentlichen Verkehrsmittel beförderten 2004 im Kanton St.Gallen 54,15 Mil-
lionen Fahrgäste. In den Jahren 2005 und 2006 wird eine weitere Steigerung der Passagierzahlen erwar-
tet. Regionale Verkehrsströme in Angeboten des Fernverkehrs (z.B. Wil–St.Gallen) sind nicht berücksich-
tigt.
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Die Angaben zu den Personenkilometern beziehen sich nur auf den Abschnitt der öV-Linien im Kanton St.Gallen. Bei den Bus-
unternehmen wurden die Bahnersatzleistungen und die Rufbus-Gebiete ebenfalls berücksichtigt. Die Tabellen mit absoluten
und prozentualen Angaben pro Unternehmen finden Sie im Anhang.

Personenkilometer nach Bahn- und Busunternehmungen 2004

Die Kennzahl Personenkilometer gibt die Verkehrsleistung an. Dieser Nachfragewert berechnet sich aus
der Anzahl beförderter Personen multipliziert mit der von ihnen zurückgelegten Entfernung (Personen x
Kilometer). Im Jahr 2004 wurden im Kanton St.Gallen im Regionalverkehr mit Bahn und Bus 451,6 Millio-
nen Personenkilometer zurückgelegt. Dabei erreichen die grössten drei Bahnunternehmen zusammen einen
Anteil von über 96 Prozent, die grössten zwei Busunternehmen von rund 63 Prozent der jeweiligen Verkehrs-
mittelkategorie.
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Verkehrsmittelwahl der Pendler

Wie sich die Verkehrsmittelkategorien für den Weg zur Arbeit/Schule gemäss der Volkszählung 2000 für
Erwerbstätige und Schüler/Studierende verteilen, zeigt die folgende Grafik:

Der Anteil der Pendler, die den öffentlichen Verkehr im Kanton St.Gallen benutzen, liegt im Jahr 2000
knapp über 22 Prozent. Gegenüber 1990 ist eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl (Modalsplit) von
rund 2 Prozent zulasten des öffentlichen Verkehrs zu verzeichnen. Der motorisierte Individualverkehr (MIV)
hat sowohl auf Kosten des Langsamverkehrs wie des öffentlichen Verkehrs zugenommen. Die öV-Pendler
benutzen je etwa zur Hälfte die Bahn oder den Autobus. 



«Kleine Schritte
und grosse Schritte»

PLANUNG UND AUSBAU

Internationaler Verkehr und Fernverkehr Schweiz

Im Strategieplan öffentlicher Verkehr hat der Kantonsrat Ende 2002 sein Konzept für die Anbindung des
Kantons St.Gallen an die nationalen und internationalen Zentren festgelegt. Es basiert auf der Idee des
«Städtenetzes Bodensee», das nach dem Vorbild von Bahn 2000 wichtige Knotenbahnhöfe in jeweils knapp
einer ganzen oder halben Stunde miteinander verbindet. Dies ermöglicht optimale Anschlüsse in den Kno-
ten und eine Vernetzung mit den regionalen und lokalen Verkehrsnetzen. Gemäss Konzept sollen die Kno-
ten St.Gallen und Sargans jeweils in knapp einer Stunde mit Zürich und untereinander verbunden werden.
Die Anbindung an die grenznahen Knoten Bregenz, Feldkirch und Singen soll durch Fahrzeiten von eben-
falls knapp einer halben oder ganzen Stunde sichergestellt werden.

Mit den Kreditbeschlüssen der eidgenössischen Räte zum Anschluss der Ost- und Westschweiz an das euro-
päische Eisenbahn-Hochleistungsnetz (HGV-Anschluss) sind die rechtlichen und finanziellen Vorausset-
zungen geschaffen worden für den Ausbau der Strecken Zürich–St.Gallen–St.Margrethen(–München),
St.Margrethen–Sargans und St.Gallen–Konstanz. Es geht nun darum, unter Federführung der Bahnen die
entsprechenden Bauprojekte auszuarbeiten.

Auf Schweizer Seite müssen im Abschnitt Zürich–Winterthur–Wil die Fahrplantrassen für den Fern-, S-Bahn-
und Güterverkehr so entflochten werden, dass der Vollknoten St.Gallen auf der bestehenden Strecke in
unter einer Stunde erreicht wird. Dafür sind an kritischen Stellen im Netz bauliche Massnahmen erforderlich.
Die SBB prüfen derzeit unter Einbezug der beteiligten Kantone diese Projekte sowie notwendige Anpassun-
gen an den S-Bahnsystemen Zürich und St.Gallen. Für die ursprünglich ab 2010 geplante 2. Etappe von
Bahn 2000 stehen erst ab ca. 2020 bis 2030 Mittel zur Verfügung. Die in den neunziger Jahren geplante
Neubaustrecke Zürich Flughafen–Winterthur wird damit kaum vor 2020 realisiert. Die Knoten St.Gallen
und Sargans sollen bereits im Rahmen des HGV-Konzepts umgesetzt werden.
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Regionalverkehr

S-Bahn St.Gallen
Die S-Bahn St.Gallen soll in den nächsten Jahren schrittweise weiter ausgebaut werden. In einem ersten Schritt
ist ein Angebotsausbau auf den Strecken vorgesehen, auf denen dies ohne grössere Infrastrukturmassnahmen
möglich ist: Im Dezember 2005 wird zwischen Wil und Wattwil der Halbstundentakt eingeführt. Ebenfalls zum
Halbstundentakt wird das Busangebot zwischen Altstätten und Buchs verdichtet.

In einem zweiten Schritt sind bauliche Massnahmen nötig, um die S-Bahn in einem systematischen Halb-
stundentakt betreiben zu können. Das Angebot soll sich auf einen Knoten in St.Gallen ausrichten, der
auch im Fernverkehr ausgebaut ist. Grosse Auswirkungen wird die geplante Beschleunigung auf den Stre-
cken Zürich–St.Gallen und St.Gallen–Sargans haben mit Fahrzeiten von je unter einer Stunde. Die dazu er-
forderlichen Angebotskonzepte und Ausbauten wie Doppelspurinseln oder Bahnhoferweiterungen werden
derzeit unter Federführung der SBB gemeinsam mit den anderen Bahnunternehmen erarbeitet. Die Aus-
bauten werden mit dem HGV-Anschluss der Ost- und Westschweiz koordiniert. Die Ergebnisse liegen 2006
vor und bilden dann die Basis für eine Vorlage an den Kantonsrat.

Die neuen Angebotskonzepte der S-Bahn St.Gallen werden eine Neugestaltung der Fahrpläne in den Bus-
netzen der Regionen Wil, Fürstenland, St.Gallen, Appenzellerland, Rorschach und Rheintal zur Folge haben
und auch hier den systematischen Halb- oder Viertelstundentakt bringen.

S-Bahn Zürich
Mit der dritten Teilergänzung der Zürcher S-Bahn erweitert der Zürcher Verkehrsverbund auch das Ange-
bot mit den Nachbarkantonen. So ist ab Dezember 2005 auf der S35 Wil–Winterthur der Halbstundentakt
vorgesehen und ab Dezember 2006 nimmt die neue S-Bahnlinie S15 Rapperswil–Uster–Zürich–Affoltern
am Albis den Betrieb auf. Zusammen mit der S5 ergibt sich zwischen Rapperswil und Zürich HB ein Vier-
telstundentakt mit guten Anschlüssen an den Fernverkehr. 

Agglomerationsverkehr

Der Bund will im Rahmen von Agglomerationsprogrammen finanzielle Beiträge an Infrastrukturprojekte des
öffentlichen und privaten Verkehrs leisten. Ein Hauptziel der Agglomerationspolitik des Bundes ist die Er-
haltung der Wettbewerbsfähigkeit der Agglomerationen. Gleichzeitig soll die Lebensqualität verbessert
werden. Angestrebt wird die nachhaltige Entwicklung der Städte und Agglomerationen. Der öffentliche
Verkehr spielt dabei eine wichtige Rolle.

Der Kanton St.Gallen hat mit dem Strategieplan öffentlicher Verkehr im Jahr 2002 und dem 3. öV-Programm
2004-2008 den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Zentren, Agglomerationen und dichten Siedlungs-
korridoren postuliert. Die geplanten Verbesserungen sollen einen massgeblichen Beitrag zur Lösung der
Erschliessungs- und Verkehrsprobleme sowie für eine umweltfreundliche Entwicklung leisten.

Der Kanton St.Gallen beteiligt sich derzeit an den Agglomerationsprogrammen St.Gallen–Rorschach, Wil,
Obersee (Rapperswil–Jona) sowie Chur und Umgebung (inkl. Sargans). Im Rahmen dieser Programme und
weiteren Planungen mit den Regionen werden zum Beispiel folgende Projekte geprüft und konkretisiert:

Agglomeration St.Gallen–Rorschach
· Stadtbahn St.Gallen Südast (betrieblicher Zusammenschluss AB und TB)
· Bus-Eigentrassierung und Beschleunigung auf der West-Ost-Achse
· Stadtbusnetze Gossau und Rorschach/Goldach/Rorschacherberg



Agglomeration Wil
· Ausbau und Systematisierung des regionalen städtischen Busangebots auf der Basis Bahn-Vollknoten Wil

Agglomeration Obersee
· Ausbau des Stadtbusnetzes Rapperswil-Jona und der regionalen Zubringerlinien
· Realisierung von Bushöfen an den Bahnhöfen Rapperswil und Jona
· S-Bahn-System Obersee

Agglomeration Chur und Umgebung
· Realisierung eines Bushofs am Bahnhof Sargans
· S-Bahn-System im Raum Feldkirch/Chur/Ziegelbrücke

Mobilitätsbehinderte

Das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und die Verordnung über die behinderten-
gerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs sind am 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Demnach müssen
die öffentlichen Transportunternehmen bestehende Bauten, Anlagen und Fahrzeuge innert 20 Jahren be-
hindertengerecht anpassen, Kommunikations- und Billettausgabesysteme innert zehn Jahren. Der Bund
geht davon aus, dass die nötigen Massnahmen kostengünstig umgesetzt werden können. Bei ohnehin ge-
planten Aus- oder Neubauten von Haltepunkten und bei Fahrzeug-Neubeschaffungen kommt die reguläre
Finanzierung zum Zug. Für Um- und Neubauten, die sich nicht innerhalb der geplanten Übergangsfrist
realisieren lassen, stellt der Bund einen Zahlungsrahmen von 300 Mio. Franken zur Verfügung. Die Kanto-
ne beteiligen sich an der Finanzierung dieser Massnahmen.

Die öffentlichen Transportunternehmen im Kanton St.Gallen, insbesondere die Schweizerische Südost-
bahn AG, die Thurbo AG, PostAuto St.Gallen-Appenzell oder auch die Verkehrsbetriebe St.Gallen, beschaffen
in den nächsten Jahren schrittweise neue Fahrzeuge, die den Bedürfnissen mobilitätsbehinderter Personen
entsprechen. PostAuto St.Gallen-Appenzell und die Thurbo AG beispielsweise setzen ab 2007 nur noch
moderne, behindertengerechte Fahrzeuge ein.

Die Infrastruktur der Bahn- und Busbetriebe wird ebenfalls laufend an die Bedürfnisse mobilitätsbehinder-
ter Personen angepasst. Priorität erhalten Bahnhöfe und Haltstellen mit grösserer Nachfrage. Die Kombi-
nation von behindertengerecht gestalteten Haltestellen und Fahrzeugen erlaubt den stufenlosen Zugang zum
öffentlichen Verkehr.
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«Die Kosten im Griff»

KOSTEN UND F INANZ IERUNG

Kosten des öffentlichen Verkehrs

Der öffentliche Regionalverkehr im Kanton St.Gallen ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kanton und po-
litischen Gemeinden. Die Finanzierung erfolgt nach den Bestimmungen des eidgenössischen Eisenbahn-
gesetzes und des kantonalen Einführungsgesetzes zum eidgenössischen Eisenbahngesetz. Nach dem Ge-
setz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs werden kantonale Beiträge an Versuchsbetriebe, Tarifver-
bunde sowie an Investitionsvorhaben für Angebotsverbesserungen ausgerichtet. Kanton und Bund führen
mit den Transportunternehmen jährlich Offertverhandlungen durch und legen die Abgeltungssumme für
die ungedeckten Kosten (Vollkosten abzüglich Verkehrserträge) im Voraus fest. 

Die Beiträge der öffentlichen Hand setzen sich wie folgt zusammen:

Beitrag
öffentliche

Hand

Beitrag
Kanton

Beitrag
Gemeinden

Abgeltungen Betrieb Tarifverbunde Investitionen

Bestellung ohne Bund Bestellung mit Bund* Finanzierung ohne Bund Finanzierung mit Bund* Finanzierung ohne Bund

Anteil Kanton 100% Anteil Kanton 35% Anteil Kanton 100% KTU: Anteil Kanton 73% Anteil Kanton 100%

SBB: Anteil Kanton 0%

Versuchsbetriebe öV-Pool Anteil Gemeinden 60% Anteil Gemeinden

Anteil Gemeinden 60% Anteil Gemeinden 50% zumutbare Eigenleistung

evtl. Beitrag Dritter ** evtl. Beitrag Dritter **

v v v v v

v v v vv

* Der Bund beteiligt sich mit 65 Prozent an den Abgeltungen für den Regionalverkehr. Mit 27 Prozent beteiligt er sich an den

Investitionsdarlehen der konzessionierten Transportunternehmen (KTU) und mit 100 Prozent an den Investitionen der SBB im Rah-

men der Leistungsvereinbarung.

** In einzelnen Fällen beteiligen sich Dritte (v.a. Einkaufszentren, Schulgemeinden, Industriebetriebe) an den Kosten.
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In den Jahren 2002 bis 2006 haben sich die Abgeltungsleistungen von Bund, Kanton und Gemeinden für
den öffentlichen Regionalverkehr im Kanton St.Gallen wie folgt entwickelt (in Mio. Franken):

*Die Zahlen 2005 und 2006 basieren auf Budgetzahlen des Kantons St.Gallen, 2006 gemäss Entwurf der Regierung.

Zur Entwicklung der Abgeltung in den Jahren 2002 bis 2006 lässt sich Folgendes anmerken:
· Das Angebot wurde kontinuierlich ausgebaut, was zu höheren Abgeltungen führte.
· Steigende Personalkosten konnten durch Produktivitätsfortschritte kompensiert werden.
· Mit den Entlastungsprogrammen EP 03 und EP 04 hat der Bund zweimal Kosten auf die Kantone verlagert.
· Ab 2005 tragen die Gemeinden neu 50 statt bisher 45 Prozent der kantonalen Abgeltung über den Gemeinde-

schlüssel (öV-Pool).

Kantonale Ausgaben

Die Nettoausgaben des Kantons teilen sich im Durchschnitt wie folgt auf:

Aufteilung der Nettoausgaben

ÖFFENTLICHER VERKEHR Kanton St.Gallen _ KOSTEN _ 15



16 _ ÖFFENTLICHER VERKEHR Kanton St.Gallen _ KOSTEN

Der Kanton hat folgende Beiträge für den öffentlichen Verkehr (Nettoaufwand nach Abzug von Bund und
Gemeinden) in den Jahren 2002 bis 2006 geleistet:

*Die Zahlen 2005 und 2006 basieren auf Budgetzahlen des Kantons St.Gallen, 2006 gemäss Entwurf der Regierung

Die Betriebsbeiträge des Kantons stiegen seit 2002 um 2,2 Mio. Franken. Gründe sind auf der vorangehen-
den Seite aufgeführt. Die Investitionsbeiträge schwanken, weil die Investitionstätigkeit der Transportunter-
nehmen in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfällt. Im Rahmen des kantonalen Massnahmenpakets zur
Entlastung des Staatshaushalts (MP 04) wurden die Investitionen reduziert. Die Staatsbeiträge an den Tarif-
verbund Ostwind konnten ab 2004 gesenkt werden, weil sich die Verkäufe bei den per 1. Januar 2002 ein-
geführten Abonnementen und Tageskarten erfreulich entwickelt haben.

Gemeindeanteile

Der Gemeindeschlüssel (öV-Pool) legt die Beiträge der einzelnen Gemeinden fest. Für die Berechnung der
Gemeindeanteile werden die Einwohnerzahl zu einem Viertel und die Erschliessung durch die Transport-
unternehmen zu drei Viertel gewichtet. 

Die Pro-Kopf-Belastungen für die einzelnen Gemeinden sind unterschiedlich: Sie bewegen sich für das Jahr 2004
zwischen 13 Franken und 77 Franken pro Einwohner (Belastung gemäss Gemeindeschlüssel, Abgeltung für den
Regionalverkehr). Im Durchschnitt zahlen die Gemeinden jährlich rund 40 Franken pro Einwohner für ungedeck-
te Betriebskosten. Darüber hinaus leisten einzelne Gemeinden Beiträge an Versuchsbetriebe und Ortsbusse sowie
an Infrastrukturausbauten. Diese können je Gemeinde und Jahr unterschiedlich ausfallen. Ausserdem beteiligen
sich alle Gemeinden mit einem Anteil von 60 Prozent an den ungedeckten Kosten für den Tarifverbund Ostwind.

Abgeltung nach Transportunternehmen

Die ungedeckten Betriebskosten verteilen sich auf die Verkehrsmittelkategorien im Jahr 2004 wie folgt:
Bahnen Regionalverkehr 56,6%
Autobusse 42,6%
Bergbahnen/Schiffe 0,8%
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Die ungedeckten Betriebskosten verteilen sich wie folgt auf die Transportunternehmen:

Kostendeckungsgrad

Der Kostendeckungsgrad definiert den Anteil der selbst erwirtschafteten Erträge an den Kosten einer Li-
nie. Für den Kanton St.Gallen ergibt sich ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von 51 Prozent. Der
Kostendeckungsgrad ist für Linien in den städtischen Gebieten wegen der grösseren Nachfrage in der Re-
gel höher als in ländlichen Regionen. Somit müssen Bund und Kanton für die gleiche Betriebsleistung in
ländlichen Regionen mehr ungedeckte Kosten tragen. In Städten und Agglomerationen ist das Verkehrs-
angebot jedoch dichter, so dass insgesamt ein grosser Teil der Abgeltungsmittel in diese Angebote fliesst. 

Über den öV-Pool werden den Gemeinden nicht die effektiven Betriebkosten ihrer Linien, sondern primär
die Erschliessungsqualität in Rechnung gestellt. Dieser Ausgleich erfolgt, weil der Kostendeckungsgrad
stark durch externe Faktoren wie Verkehrsdichte und Produktionsbedingungen beeinflusst ist, welche die
Gemeinden kaum steuern können.
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Tarifverbund Ostwind 2002 2003 2004

Tarif Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen Anzahl Einnahmen

in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr.

Abonnemente Erwachsene 168288 14,6 167467 14,4 175820 15,3

Junioren 206549 13,9 222023 15,2 231307 16,2

Senioren 43640 2,1 40634 2,0 45700 2,3

Tageskarten 79318 1,6 108866 2,2 119102 2,4

Total 497795 32,2 538990 33,8 571929 36,2

Veränderungen gegenüber Vorjahr +4,9% +7,2%

Index (Jahr 2002 = 100%) 104.9 112.4

«Im Aufwind»

TAR IFVERBUND OSTWIND

Der Tarifverbund Ostwind (OTV) ist ein Gemeinschaftsprodukt der Kantone St.Gallen, Appenzell Innerrho-
den, Appenzell Ausserrhoden und Thurgau, wobei St.Gallen den grössten finanziellen Beitrag leistet. Der
OTV vereinigt das Angebot in den Sortimentsbereichen Abonnemente und Tageskarten von über 30 Trans-
portunternehmen, die seit 1. Januar 2002 gemeinsam den flächenmässig grössten Tarifverbund der
Schweiz bilden. Der OTV gliedert sich in 81 Zonen mit insgesamt rund 2500 Haltestellen.

Die Entwicklung ist erfreulich. Im ersten Betriebsjahr 2002 stieg der Verkaufsertrag gegenüber 2001 um
13 Prozent und im zweiten Jahr um 4,9 Prozent. Im dritten Jahr wurden nochmals für fast 2,5 Mio. Fran-
ken oder 7,2 Prozent mehr Abonnemente und Tageskarten verkauft. Im Detail sieht die Entwicklung wie
folgt aus:

Der OTV will noch attraktiver werden. Stichwort dazu ist der integrale Tarifverbund (ITV), der auch Einzel-
billette und Mehrfahrtenkarten in ein Zonensystem mit freier Wahl des Transportmittels einbindet. Die
Kunden lösen einzelne Zonen und können während der Gültigkeitsdauer des Billetts innerhalb dieser Zo-
nen beliebig fahren und umsteigen. Die Vorarbeiten für die geplante Einführung des ITV auf Ende 2007
laufen auf Hochtouren und reichen von der Überprüfung der Zoneneinteilung über das Festlegen des Ta-
rifniveaus bis hin zur Beschaffung von neuen Billettautomaten. Zurzeit sind die politischen Entscheidungs-
prozesse in den einzelnen Kantonen im Gang.
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Anhang

Personenkilometer nach Bahn- und Busunternehmen

Bahnen Regionalverkehr Mio. Personenkm 2004 Anteil an Personenkm 2004

Schweizerische Bundesbahnen (SBB) 152,59 47,2%

Thurbo AG (Thurbo) 88,07 27,3%

Schweizerische Südostbahn AG (SOB) 70,73 21,9%

Appenzeller Bahnen (AB) 5,31 1,6%

Trogenerbahn (TB) 4,70 1,5%

Rorschach-Heiden-Bergbahn (RHB) 0,79 0,2%

Frauenfeld-Wil-Bahn (FW) 0,73 0,2%

Bergbahn Rheineck-Walzenhausen (RhW) 0,05 0,0%

Total 322,97 100,0%

Autobusse Mio. Personenkm 2004 Anteil an Personenkm 2004

PostAuto St.Gallen-Appenzell 46,44 36,1%

Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) 34,37 26,7%

Schweizerische Bundesbahnen (SBB) / Bahnersatz 9,33 7,3%

RTB Rheintal Bus AG (RTB) 9,23 7,2%

O. Schneider AG (BRER) 5,52 4,3%

PostAuto Graubünden-Sarganserland-Werdenberg 5,37 4,2%

PostAuto Linth-Schwyz-Glarus 4,16 3,2%

Regiobus (REGO) 3,90 3,0%

WilMobil AG (WiMo) 3,30 2,6%

Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel (BLWE) 2,35 1,8%

Autobetrieb Weesen-Amden (AWA) 1,90 1,5%

Thurbo AG (Thurbo) / Bahnersatz 0,91 0,7%

Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) 0,83 0,6%

Autobusbetrieb Walenstadt (ABW) 0,52 0,4%

Schweizerische Südostbahn AG (SOB) / Bahnersatz 0,43 0,3%

Autokurse Oberthurgau AG (AOT) 0,12 0,1%

Total 128,67 100,0%
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